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Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Wirtschaftspolitik

Die Ereignisse des abgelaufenen Geschäftsjahres werden weltweit noch lange nachwirken. 
Die Finanzkrise vernichtete Milliardensummen, ließ in der Bankenwelt kaum einen Stein auf 
dem anderen, machte Konzerne zahlungsunfähig, bedroht inzwischen viele Arbeitsplätze 
und gefährdet unzählige Existenzen in fast allen Bereichen. Zu Beginn des Jahres 2008 
schienen die Aussichten am Konjunkturhorizont noch sehr hell. Überwiegend bestand Zuver-
sicht, dass sich die positive wirtschaftliche Entwicklung fortsetzen würde. Auch die Handels-
vertretungen waren optimistisch. In der Frühjahrs-Konjunkturumfrage der CDH gab knapp die 
Hälfte der befragten Mitglieder an, eine gute oder sogar sehr gute Geschäftslage zu haben. 
Sorge bereitete allerdings zu diesem Zeitpunkt der hohe Ölpreis und die damit verbundenen 
hohen Spritkosten, die für beruflich bedingte Vielfahrer eine erhebliche Belastung darstellten.

Nach einer rückläufigen Entwicklung verschiedener Indikatoren im Frühjahr brach im Herbst 
die Nachfrage weltweit ein. Der zyklisch bedingte Konjunkturabschwung wurde durch die 
Finanzmarktkrise besonders verschärft. Mittlerweile steht Deutschland nach drei Jahren des 
Aufschwungs in der schärfsten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Im Oktober ist die 
Erzeugung im produzierenden Gewerbe gegenüber dem Vormonat mit 2,1% geschrumpft, 
nachdem sie im September bereits um 3,3% gesunken war. Die Hauptlast trugen Vor-
leistungs- und Investitionsgüterhersteller. 

Die weltwirtschaftliche Verschlechterung trifft die international stark eingebundene deutsche 
Wirtschaft im besonderen Maße. Auch für die vielen mittelständischen deutschen Unter-
nehmen – traditionell sowohl auf der Beschaffungs- als auch auf der Absatzseite Markt-
partner der Handelsvertretungen – hat das Geschäftsjahr 2008 einen Wendepunkt erfahren. 
Exportorientierte Mittelständler revidierten bereits zur Jahresmitte ihre Geschäftserwartungen 
deutlich nach unten. Die leichte Belebung der Konsumnachfrage war kein adäquater Ersatz 
für die weltweit fehlenden Impulse aus dem Ausland.

Aufgrund des sich abzeichnenden schnellen Übergreifens der Finanzmarktkrise auf die Real-
wirtschaft reagierten die politischen Entscheidungsträger in Deutschland noch im November 
mit einem ersten Maßnahmenpaket. Dieses enthielt bereits eine Reihe guter Ansätze: Die 
Wiedereinführung der degressiven Abschreibung, die Verlängerung der Bezugsdauer für 
Kurzarbeitergeld auf 18 Monate, die Auflage eines KfW-Sonderprogramms zur Sicherung der 
Finanzierung für mittelständische Unternehmen und höhere Investitionen in die Verkehrs-
infrastruktur. Es zeigte sich jedoch, dass die Maßnahmen insgesamt zu unterschiedlich in 
ihrer Stoßrichtung und zu gering in ihrer Mittelausstattung blieben. Schon im Januar 2009 
folgte ein Maßnahmenpaket II zur Stabilisierung der Realwirtschaft. 

Ein großes Problem besteht weiterhin in dem dramatischen Einbruch der Nachfrage. 
Besonders die ausländische Wirtschaft hält sich mit Bestellungen stark zurück, sodass die 
Neigung hiesiger Unternehmen gesunken ist, Investitionen zur Kapazitätserweiterung vor-
zunehmen.

Die konjunkturellen Frühindikatoren im Jahr 2009 signalisieren, dass sich der Rückgang der 
Industrieproduktion auch in den kommenden Monaten noch fortsetzen wird. Positiv zu 
vermelden ist jedoch, dass sich der private Konsum weitgehend stabil zeigt. Ursache dafür 
sind verschiedene kaufkraftstärkende Impulse und der nachlassende Inflationsdruck. Zudem 
sind von den beiden Maßnahmenpaketen stabilisierende Effekte zu erwarten. Belastend wird 
sich der stärker werdende Beschäftigungsabbau erweisen. 

Inzwischen gibt es auch Anzeichen dafür, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 
erstmals seit einem Jahr wieder zaghaft wachsen könnte. Dies müsste dann auch für die 
Politik Ansporn sein, Reformen - beispielsweise in den Bereichen Steuern und Abgaben, 
Bildung und Forschung, Energie und Infrastruktur - durchzuführen, damit die deutsche 
Wirtschaft insgesamt wieder zu höherem Wachstum gelangt. 
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Konjunkturelle Lage der Handelsvermittlungen

Wie in den Vorjahren hat die CDH auch im Herbst und im Frühjahr des Berichtszeitraumes 
eine Konjunkturumfrage bei den Mitgliedsbetrieben durchgeführt. Aus dem Mitgliederkreis 
wurde jede zehnte Handelsvertretung ausgewählt und in die Umfrage einbezogen. 

Nachdem die Abschwächung der Konjunktur bereits im Herbst 2008 Spuren bei den 
Handelsvertretungen hinterlassen hatte, hat sich im Frühjahr 2009 ein weiterer Einbruch 
ergeben. Die Anzahl der befragten Handelsvertretungen, die ihre geschäftliche Lage in 
diesem Frühjahr als sehr gut bezeichnen, hat sich gegenüber dem letzten Herbst fast 
halbiert (von 4,6% auf 2,8%, im Vergleich dazu waren es im Frühjahr 2008 noch 5,6%). Eine 
gute Geschäftslage gab in der Umfrage etwa ein Viertel der Handelsvertretungen an, im
Herbst waren es ein Drittel. Immerhin bezeichnete über die Hälfte der Befragten (52,8%) ihre 
Geschäftslage als befriedigend (gegenüber 43,6% im Herbst). Für fast 20% stellt sich die 
Lage als schlecht dar, gegenüber 18,6% bei der letzten Befragung. 

Die geschäftliche Lage der Handelsvertretungen im Frühjahr 2009 (Angaben 
in %)

2,8

24,7

52,8

19,7

sehr gut gut befriedigend schlecht

Noch deutlicher als in früheren Befragungen ist der Unterschied zwischen der eigenen 
Geschäftslage und der Branchensituation. Bei den Nennungen „gute Geschäftslage“ beträgt 
der Unterschied fast 10-Prozentpunkte. Auch deutlich mehr Handelsvertretungen stufen die 
Branchenlage schlechter ein als ihre eigene Situation. Das spricht dafür, dass da, wo 
Nischen sind oder wo es attraktive Vertretungen gibt, auch in schwierigen Zeiten noch 
Marktchancen liegen.

Bei der Einschätzung der Zukunftsperspektiven zeigen sich deutlich Abweichungen zwischen 
den Ergebnissen im Herbst 2008 und Frühjahr 2009. Nur eine kleine Minderheit glaubt, dass 
sich die Situation kurzfristig bessern wird (7,4% gegenüber 12,7%). Hingegen sagen 44% 
der Befragten, kurzfristig werde es eher schlechter (gegenüber 23,2% im Herbst). Langfristig 
wird die Situation deutlich entspannter gesehen, wohl nach dem Motto „es kann nur noch 
besser werden“ – davon ist fast die Hälfte der Befragten überzeugt, im Herbst hatten 24,2% 
diese Meinung. Aber auch fast 30% zeigen sich pessimistisch und glauben, die wirtschaft-
liche Lage werde noch schlechter.

Zukunftsperspektiven im Wirtschaftsbereich Handelsvertretungen im Frühjahr 2009 
(Angaben in %)

7,4

44,347,4

23,4
29,2

48,3

eher besser unverändert eher schlechter

kurzfristig langfristig
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Situation der Handelsvermittlungen

Alle zwei Jahre führt das Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln (IfH) im 
Auftrag des CDH-Forschungsverbandes die CDH-Statistik durch, mit der die wirtschaftliche 
Situation des Wirtschaftsbereiches ermittelt wird. Nachfolgend sind die wichtigsten 
Ergebnisse der Erhebung 2008 dargestellt. 

��Zuwächse bei den Bruttoprovisionseinnahmen

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Befragung der CDH-Mitglieder eine positive 
Entwicklung im Betrachtungszeitraum. Nach einem leichten Rückgang des Gesamt-
durchschnitts der Bruttoprovisionseinnahmen in der letzten Erhebung wird in der Statistik von 
2008 ein deutlicher Aufschwung (+3,0%) spürbar. Außer in der Branche „Bauwesen“ 
ergeben sich in allen Bereichen positive Veränderungen der Bruttoprovisionseinnahmen, 
wobei sich der Wirtschaftsbereich „Mode-Sport-Accessoires“ mit einer Entwicklung von +14,7 
Prozentpunkten am stärksten verbesserte (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1 Die Entwicklung der durchschnittlichen Bruttoprovisionseinnahmen 2003, 2005 und 
2007 nach Wirtschaftsbereichen

Veränderung in %
Wirtschaftsbereich 2003 gegenüber

2002
2005 gegenüber 

2004
2007 gegenüber 

2006
Technik-Produktionsgrundstoffe - 2,3 + 1,3 + 2,9

Papier-Verpackung-Büro-Verlage - 1,6 - 0,3 + 4,1

Nahrungsmittel-Weine-
Spirituosen

- 2,5 - 6,7 + 1,0

Bauwesen + 4,7 - 2,2 - 5,2

Möbel-Wohnambiente - 0,8 - 1,9 + 3,4

Mode-Sport-Accessoires - 4,6 - 0,2 + 14,7

Medizinprodukte-
Gesundheitswesen

+ 17,9 - 3,9 + 1,8

Andere - 7,0 + 0,8 + 11,7

CDH insgesamt - 3,6 - 0,3 + 3,0

��Anstieg beim vermittelten Warenumsatz

Die Entwicklung des vermittelten Warenumsatzes gestaltete sich in den einzelnen Branchen 
recht unterschiedlich (siehe Tabelle 2). Positiv war die Veränderung bei den 
Wirtschaftsbereichen „Technik-Produktionsgrundstoffe“ (+5,7%), „Papier-Verpackung-Büro-
Verlage“ (+6,4%), „Medizinprodukte-Gesundheitswesen“ (+5,0%), „Mode-Sport-Accessoires“ 
(+2,8%), und in der Sammelgruppe „Andere“ (+7,0%). Rückläufig war der vermittelte 
Warenumsatz hingegen in den Wirtschaftsbereichen „Nahrungsmittel-Weine-Spirituosen“, 
„Bauwesen“ und insbesondere „Möbel-Wohnambiente“. Im Gesamtdurchschnitt aller 
Branchen stieg der vermittelte Warenumsatz aber um 1,1%.
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Tabelle 2 Der durchschnittlich vermittelte Warenumsatz in den Jahren 2006 und 2007 
nach Wirtschaftsbereichen

Durchschnittlich vermittelter Warenumsatz
je Handelsvertretung

in Euro VeränderungWirtschaftsbereich

2006 2007 2007 ggü. 2006 
in %

Technik-Produktionsgrundstoffe 6.361.400 6.725.200 + 5,7

Papier-Verpackung-Büro-Verlage 3.649.700 3.882.600 + 6,4

Nahrungsmittel-Weine-Spirituosen 8.350.000 8.010.900 - 4,1

Bauwesen 3.109.800 2.751.400 - 11,5

Möbel-Wohnambiente 1.366.100 1.119.200 - 18,1

Mode-Sport-Accessoires 2.897.200 2.977.900 + 2,8

Medizinprodukte-Gesundheitswesen 2.044.200 2.145.400 + 5,0

Andere 2.842.800 3.043.000 + 7,0

CDH insgesamt 4.334.100 4.379.900 + 1,1

��Weniger Eigengeschäfte

Nachdem in der letzten CDH-Statistik ein starker Anstieg des Anteils der Handels-
vertretungen mit Eigengeschäften (auf 46,9% im Durchschnitt der Betriebe) verzeichnet 
werden konnte, sinkt dieser in der Auswertung von 2008 wieder deutlich ab. Im Durchschnitt 
betreiben 32,4% der Handelsvertretungen Eigengeschäfte. 

Am wenigsten von dieser Entwicklung betroffen war der Wirtschaftsbereich „Technik-
Produktionsgrundstoffe“ mit einem Rückgang um 15,1% auf einen Anteil von 44,9%. Im 
Bereich „Bauwesen“ gaben 37,4% der Handelsvertretungen an, Eigengeschäfte durch-
zuführen. Ähnliche Werte ergaben sich in den Bereichen „Papier-Verpackung-Büro-Verlage“ 
(25,0%), „Nahrungsmittel-Weine-Spirituosen“ (25,0%), „Möbel-Wohnambiente“ (21,8%) und 
„Mode-Sport-Accessoires“ (23,0%). Etwas höher ist der Anteil der Handelsvertretungen mit 
Eigengeschäft im Bereich „Medizinprodukte-Gesundheitswesen“ (27,8%). 

Die Zahl der Vertretungen je Handelsvertretung stieg wiederum deutlich an und beläuft sich 
im Durchschnitt auf 6,0. Die meisten Industriebetriebe werden von einer Handelsvertretung 
im Wirtschaftsbereich „Nahrungsmittel-Weine-Spirituosen“ vertreten (16,8), die wenigsten im 
Wirtschaftsbereich „Medizinprodukte-Gesundheitswesen“ (3,7), gefolgt von „Technik-Pro-
duktionsgrundstoffe“ mit 5,6 Vertretungen.

Anteil der Handelsvertretungen mit 
Eigengeschäften im Jahr 2006

46,9

Anteil der Handelsvertretungen mit 
Eigengeschäften im Jahr 2007

32,4
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��Internationaler Verflechtungsgrad weiterhin hoch

Der internationale Verflechtungsgrad ist weiterhin relativ hoch (siehe Tabelle 3). Die Ent-
wicklung der letzten Jahre setzte sich auch im Berichtsjahr fort. Dies fällt besonders im Wirt-
schaftsbereich „Papier-Verpackung-Büro-Verlage“ auf. Auch der Rückgang im Wirt-
schaftsbereich „Möbel-Wohnambiente“ 2006 wurde in diesem Jahr deutlich überkompensiert. 
Lediglich im Wirtschaftsbereich „Mode-Sport-Accessoires“, in dem die meisten Betriebe mit 
ausländischen Vertretungen anzutreffen sind, ging der Anteil in 2008 auf 64% zurück.

Tabelle 3 Handelsvertretungen mit ausländischen Vertretungen in den Jahren 2004, 2006     
und 2008 nach Wirtschaftsbereichen

Handelsvertretungen mit ausländischen
Vertretungen in % aller Handelsvertretungen

des jeweiligen WirtschaftsbereichesWirtschaftsbereich

2004 2006 2008
Technik-
Produktionsgrundstoffe 51,4 53,3 56,7

Papier-Verpackung-Büro-
Verlage 32,6 32,7 51,2

Nahrungsmittel-Weine-
Spirituosen 25,0 55,0 56,1

Bauwesen 34,0 44,0 44,6

Möbel-Wohnambiente 50,0 48,3 56,3

Mode-Sport-Accessoires 62,7 68,9 64,0

Medizinprodukte-
Gesundheitswesen 26,3 31,6 50,0

Andere 50,0 53,6 55,6

CDH insgesamt 46,7 50,8 54,8

Nach wie vor groß, aber geringfügig gesunken gegenüber der letzten Befragung, ist die 
Fluktuation in den Vertretungssortimenten, was auch Ausdruck der Dynamik in diesem 
Wirtschaftsbereich ist. Bei 50,6% der Befragten (gegenüber 54,5% in der vorherigen 
Untersuchung) haben sich im Jahr 2007 Veränderungen im Vertretungsbestand ergeben. 
Am stärksten war die Fluktuation mit 65,8% bei den Handelsvertretungen im Wirtschafts-
bereich „Nahrungsmittel-Weine-Spirituosen“, mit deutlichem Abstand folgen die Bereiche 
„Mode-Sport-Accessoires“ (60,0%) und „Technik-Produktionsgrundstoffe“ (51,4%), „Möbel-
Wohnambiente“ (49,3%) und „Papier-Verpackung-Büro-Verlage“ (48,8%). Am geringsten war 
die Fluktuation bei den Handelsvertretungen für „Medizinprodukte-Gesundheitswesen“ 
(37,6%). Insgesamt hatten 12,6% der Befragten nur Zugänge an Vertretungen, 14,3% nur 
Abgänge, 23,7% gaben an, sowohl Zu- als auch Abgänge an Vertretungen zu haben, wobei 
die Schwankungsbreite zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen relativ gering ist. 

��Zuwachs von Arbeitsplätzen

Veränderungen im Personalbestand haben sich bei den Handelsvertretungen im Jahr 2008 
wenig vollzogen. Fast 90% wollen ihren Personalbestand im Außendienst beibehalten und 
86,2% im Innendienst. Sofern sich Veränderungen vollziehen, zeigen sich positive 
Beschäftigungseffekte, d. h. es werden deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als abgebaut.
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Tabelle 4 Personalbestandsveränderungen im Außen- und Innendienst nach Wirtschafts-
bereichen im Jahre 2008

Personalbestand im Außendienst Personalbestand im Innendienst

Wirtschaftsbereich
Zahl der 

HV
Prozentualer Anteil der

HV, die den Personalbestand 
im Jahre 2008 im 

Außendienst ........ wollen

Zahl der 
HV

Prozentualer Anteil der
HV, die den Personalbestand 

im Jahre 2008 im 
Innendienst ....... wollen

beibe-
halten

erhöhen verringern beibe-
halten

erhöhen verringern

Technik-
Produktionsgrundstoffe 205 85,4 14,1 0,5 209 82,3 15,3 2,4

Papier-Verpackung-Büro-
Verlage 33 84,8 15,2 0,0 32 87,5 6,3 6,3

Nahrungsmittel-Weine-
Spirituosen 37 89,2 10,8 0,0 33 93,9 3,0 3,0

Bauwesen 104 93,3 4,8 1,9 103 87,4 8,7 3,9

Möbel-Wohnambiente 78 94,9 3,8 1,3 65 89,2 9,2 1,5

Mode-Sport-Accessoires 71 97,2 1,4 1,4 57 93,0 1,8 5,3

Medizinprodukte-
Gesundheitswesen 14 92,9 7,1 0,0 15 93,3 6,7 0,0

Andere 25 76,0 16,0 8,0 20 80,0 10,0 10,0

CDH insgesamt 567 89,5 9,3 1,2 534 86,2 10,2 3,5

Zur Beurteilung der Kosten- und Gewinnsituation der Handelsvertretungen wird auf die 
Ergebnisse des CDH-Unternehmenskompasses des Instituts für Handelsforschung (IfH) 
zurückgegriffen, da damit eine deutlich detailliertere Auskunft über die betriebswirtschaftliche 
Situation der Betriebe gegeben werden kann. Von den insgesamt dreizehn untersuchten 
Kostenarten sind im Berichtsjahr die Anteile von fünf Kostenarten an den Gesamteinnahmen 
zum Teil stark gestiegen, während die Anteile von sechs Kostenarten zurückgingen. Am 
stärksten erhöht hat sich der kalkulatorische Unternehmerlohn, ebenfalls kräftig stiegen auch 
die Kraftfahrzeugkosten (siehe dazu im einzelnen Tabelle 5). 

Tabelle 5 Bespiele für die Entwicklung der Kosten

Auswertungspositionen 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Personalkosten ohne Provisionen an selbständige 
Untervertreter und ohne Unternehmerlohn

47,7 43,7 41,1 44,1 43,2 37,7

Provisionen an selbständige Untervertreter 0,8 1,3 1,7 1,4 0,8 1,8

Kalkulatorischer Unternehmerlohn 10,9 13,0 15,7 12,6 12,9 16,4

Kraftfahrzeugkosten 6,5 7,7 6,8 6,9 6,5 8,2

Reisekosten 2,8 2,6 2,3 2,4 2,1 2,1

Werbekosten 2,2 2,0 1,9 2,2 2,5 2,5

Raumkosten 4,5 4,6 4,0 4,7 4,6 4,3

Telekommunikations- und Portokosten 2,4 2,3 2,5 2,3 1,9 1,8

Gewerbesteuer und Pflichtabgaben 2,5 2,5 2,9 2,7 4,0 3,6

Zinsen für Fremdkapital 1,3 1,4 1,1 1,4 1,1 1,7

Abschreibungen 6,0 4,8 4,2 4,0 5,0 4,2

Allgemeine Verwaltungs- u. sonstige Kosten 8,0 6,8 6,9 5,7 5,3 4,8
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Die Tätigkeit der CDH auf dem Rechtsgebiet war auch in 
diesem Geschäftsjahr wieder geprägt von der Interessen-
vertretung der Vertriebsunternehmen, insbesondere der 
Handelsvertretungen, Vertragshändler und Handelsmakler-
betriebe, gegenüber der Bundesregierung, dem Parlament, 
den Ministerien und anderen Bundesbehörden. Eine nach-
haltige Einflussnahme auf den politischen Entscheidungs-
prozess erforderten zahlreiche Gesetzesvorhaben mit nicht 
unerheblichen Auswirkungen auf den Wirtschaftsbereich der 
Vertriebsunternehmen. Auf der anderen Seite wurden von der 

CDH ebenfalls gesetzgeberische Impulse bewirkt, die zu einer Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für Vertriebsunternehmen geführt haben. 

Die CDH hat sich mit Rechtsartikeln in Fachzeitschriften, mit der kontinuierlichen 
Veröffentlichung aktueller Gerichtsentscheidungen und dem Kontakt zu den führenden 
Kommentatoren im Handelsvertreterrecht für die Fortentwicklung des Vertriebsrechts 
eingesetzt und über die Fortentwicklung ausführlich berichtet. Darüber hinaus wurden 
Rechtsbroschüren, Vertragsmuster und Arbeitspapiere überarbeitet, zahlreiche neu erstellt. 
Durch eine Vielzahl von Vortragsveranstaltungen und Seminaren wurden diese Tätigkeiten 
flankiert. Ebenfalls wurde der Kontakt mit Rechtsanwälten, die sich ständig mit dem 
Handelsvertreter- und Vertriebsrecht beschäftigen, national wie auch international 
intensiviert, um den Mitgliedsfirmen der CDH-Organisation jederzeit für den Fall einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung kompetente rechtliche Hilfe anbieten zu können. 

Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht für den 
Internethandel

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hatte die CDH um eine Stellungnahme zum im Juni 
2008 vorgelegten Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur 
Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht gebeten, der 
inzwischen als Regierungsentwurf in Bundesrat und Bundestag eingebracht worden ist.    
Die CDH beschränkte sich inhaltlich in ihrer im August 2008 abgegebenen Stellungnahme 
auf die Regelungen zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und 
Rückgaberecht. 

Die CDH begrüßte ausdrücklich den - allerdings bereits überfällig zu nennenden - Schritt des 
BMJ mit dem vorgelegten Referentenentwurf, den Belehrungsmustern im Rahmen eines 
formellen Gesetzes nun endlich Gesetzesrang verleihen zu wollen. Mit der in dem 
Gesetzentwurf vorgesehenen Überführung in das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch und einer in § 312 c Abs. 1 BGB-E vorgesehenen Gesetzlichkeitsfiktion bei 
einer entsprechenden Musterbelehrung werde dieses Ziel und zudem eine bessere 
Transparenz der Regelungen auch für den Verbraucher erreicht. 

Musterbelehrungen mit Verordnungscharakter blieben stets angreifbar, da deren Inhalte als 
der gesetzlichen Verordnungsermächtigung widersprechend angesehen werden können. 
Gerichte können daher – wie dies in der Vergangenheit bereits vielfach geschehen sei –
jederzeit (vermeintliche) neue Fehler aufzeigen und erfolgte Belehrungen nach diesen 
Mustern für unwirksam und damit wettbewerbswidrig erklären. Für die Unternehmen bestehe 
daher im Internethandel ein hohes Abmahnrisiko, welches sich sogar wegen der gestiegenen 
Komplexität der in den Mustern geforderten Informationspflichten noch weiter vergrößert 
habe. Solange der Gesetzesrang der Belehrungsmuster nicht hergestellt werde – dies hatte 
die CDH bereits vielfach gefordert –, bleibe diese Rechtsunsicherheit für die Unternehmen 
bestehen.
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Kritisiert wurde daher insbesondere der Zeitrahmen, den sich das BMJ im Zuge dieses 
Gesetzgebungsverfahrens selber für diese dringend notwendigen Änderungen gesetzt hat. 
Obwohl die nach wie vor bestehende Rechtsunsicherheit vom BMJ ausdrücklich anerkannt 
wird, werden diese notwendigen Schritte in einem Gesetzentwurf zur Umsetzung der 
Verbraucherkreditrichtlinie und anderer Gesetze eingeschlossen, der ein Inkrafttreten nicht 
vor dem 1. Oktober 2009 wahrscheinlich werden lässt. Den betroffenen Wirtschaftskreisen 
und damit auch den Mitgliedsunternehmen der CDH sei kaum zu vermitteln, warum eine 
anerkannte und durch die vorgelegten Änderungen zu beseitigende Rechtsunsicherheit noch 
so lange fortbestehen muss. Die CDH regte aus diesem Grunde an, die unterschiedlichen 
Regelungsbereiche, des als Artikelgesetz vorgelegten Referentenentwurfes, zur Umsetzung 
der Verbraucherkreditrichtlinie u.a. in zwei Gesetzentwürfen so aufzuteilen, dass jedenfalls 
die Vorschriften zur Neuordnung über das Widerrufs- und Rückgaberecht im Fernabsatz 
früher in Kraft treten können. 

Begrüßt wurden von der CDH die ebenfalls im 
Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen, die eine 
Ungleichbehandlung von "herkömmlichen" Offerten in 
Online-Shops und angebotenen Waren, die im Rahmen 
von Online-Auktionen verkauft werden, in Bezug auf die 
Länge der einzuräumenden Widerrufsfrist beseitigen. Mit 
der vorgesehenen Neuregelung können auch 
Auktionsangebote der kürzeren 14-tätigen Widerrufsfrist 
unterliegen.

Bei Angeboten über eine Internet-Aktionsplattform handelt es sich rechtlich bereits um 
verbindliche Angebote, so dass der an den Verbraucher auf diesem Wege verkaufende 
Unternehmer – meist aus technischen Gründen – gar keine Möglichkeit hat, den Käufer über 
sein Widerrufsrecht bei Vertragsschluss in Textform zu belehren. Denn eine Auktion endet 
durch Zeitablauf, und erst dann – also nach Vertragsschluss - weiß der Unternehmer, wer 
sein zu belehrender Vertragspartner ist. Nach überwiegender Auffassung führt eine solche 
erst nach Vertragsschluss erfolgte Widerrufsbelehrung zu einer verlängert einzuräumenden 
Widerrufsfrist von einem Monat. Für Auktionsanbieter war es damit faktisch unmöglich, die 
kurze Widerrufsfrist von 14 Tagen überhaupt wirksam einzuräumen. 

Voraussetzung für diese vorgesehene Gleichbehandlung ist nach der Formulierung im 
Gesetz ein "unverzüglich" nach Vertragsschluss in Textform an den Käufer verschickte 
Widerrufsbelehrung. Angeregt wurde von der CDH, diesen Begriff der Unverzüglichkeit 
zumindest in der Gesetzesbegründung genauer zu erläutern. Zwar sei in § 121 BGB im 
Zusammenhang mit der Anfechtung von Willenserklärungen dem Gesetz zu entnehmen, 
dass bei der Anfechtung von Willenserklärungen dieses als „ohne schuldhaftes Zögern“ zu 
verstehen sei. Die hierzu bislang ergangene Rechtsprechung lasse sich aber aufgrund der 
anders gelagerten Situation nicht ohne weiteres auf eine unverzügliche erforderliche 
Belehrung im Fernabsatz übertragen. Dieser Anregung ist die Bundesregierung mit der 
inzwischen in den Bundestag eingebrachten Textfassung des Gesetzentwurfes gefolgt.

Maßnahmen gegen das Abmahn(un)wesen –
Arbeitsgruppe „Unlauterer Wettbewerb“ beim Bundesministerium der Justiz 

Bereits in der Vergangenheit hatte das Bundesministerium der Justiz (BMJ) den Arbeitskreis 
„unlauterer Wettbewerb“ einberufen, um gesetzgeberische Maßnahmen vorzubereiten. Am 
25. November 2008 kam die Runde auf Einladung von Bundesjustizministerin Zypries erneut 
zusammen, um Vorschläge zu diskutieren, die das Abmahn(un)wesen beseitigen können. An 
der Sitzung nahm auch die CDH teil. 
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Bei einer Kurzanalyse der derzeitigen Situation von allen Anwesenden wurde deutlich, dass 
nicht mehr nur Abmahnvereine, sondern Rechtsanwälte und vermeintliche Mitbewerber die 
Verursacher des Abmahn(un)wesens sind. Zudem konzentriere sich das Problem in der 
Hauptsache auf das Internet. Auch seien es nicht lediglich vermeintliche Mitbewerber, 
sondern auch Marktführer, die das Instrument der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung 
nutzten, um kleine Mitbewerber wieder zu verdrängen. Lukrativer Ansatzpunkt für die 
Abmahnenden sei der „überbordende“ Verbraucherschutz der Europäischen Union, der zu 
immer weiteren Informationspflichten der Gewerbetreibenden beim Handeln im Internet führe 
und deren Nichteinhaltung jeweils abgemahnt werden könne.

Einig waren sich jedoch alle Anwesenden, dass das System der wettbewerbsrechtlichen 
Abmahnung als solches erhalten bleiben solle. Es habe sich als taugliches Mittel über Jahre 
hinweg erwiesen, wettbewerbsrechtliche Verfehlungen schnell und effektiv ohne eine 
zwingend nötige Einschaltung der staatlichen Gerichte abzustellen. Ziel müsse es jedoch 
sein, das Ansehen des Institutes der Abmahnung wieder in eine Balance zu bringen, 
welches durch die serienhaften Massenabmahnungen im Internet als solches schwer gelitten 
habe. 

Die in der Diskussion aufgezeigten Maßnahmen lassen sich in fünf Kategorien einordnen. 
Das erste Maßnahmenbündel, welches u.a. auch von der CDH eingefordert wurde, geht 
dahin, den „Anreizansatz“ für den Abmahnenden zu beseitigen, d.h. eine Kostenreduktion zu 
erreichen. Hierunter wäre ebenfalls das Problem der Gebührenverdoppelung, bei der 
vermeintlichen Mitwirkung eines Patentanwaltes zu fassen. Der zweite Ansatz geht dahin, 
die Erheblichkeitsschwelle und Missbrauchsklausel zu konkretisieren bzw. anzuheben. Mit 
dem dritten Maßnahmebündel könnte die Befugnis für eine Abmahnung bzw. Klage 
eingeschränkt werden. Weitere Maßnahmen in einer vierten Kategorie betreffen das 
gerichtliche Verfahren, hierunter fällt z.B. die Abschaffung des sog. „fliegenden 
Gerichtsstandes“. Die fünfte Kategorie lässt sich mit einem „Sanktionsansatz“ beschreiben. 
Hierunter fiele z.B. die Festschreibung einer rechtsmissbräuchlichen Abmahnung als eigener 
ausdrücklicher Verstoß gegen das Lauterkeitsrecht, der seinerseits abgemahnt werden 
könne. Auch die beiden zuletzt genannten Maßnahmen wurden von der CDH ausdrücklich 
empfohlen. Am Ende der Sitzung im November 2008 sagten die Vertreter des BMJ zu, die 
Ministerin über die Inhalte und den Verlauf der Sitzung des Arbeitskreises umfassend zu 
informieren und anschließend einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der zunächst wieder im 
Arbeitskreis beraten werden solle.  

Im April 2009 wurde diese Zusage bereits vom BMJ umgesetzt und dem Arbeitskreis ein 
Diskussionsentwurf vorgelegt, der in einer nachfolgenden Sitzung des Arbeitskreises auf 
seine Tauglichkeit hin besprochen werden soll.  Die CDH wird sich auch auf dieser Sitzung 
weiter dafür einsetzen, dass dem Abmahn(un)wesen, welches in den vergangenen Jahren 
ebenfalls zahlreiche CDH Mitglieder betroffen hat, der Garaus gemacht werden wird. 

Verbandsübergreifende Zusammenarbeit im Arbeitskreis „Selbständige im 
Vertrieb“

Der Arbeitskreis für „Selbständige im Vertrieb“, der sich auf maßgebliche Initiative der CDH 
im Jahre 2002 gebildet hatte, hat im Berichtszeitraum mehrfach getagt. Dem Arbeitskreis 
gehören neben der CDH der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV), der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD), der Verband der privaten 
Bausparkassen e.V. (VdpB), der Deutsche Franchise Verband (DFV) und auch der Deutsche 
Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) an. Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden 
Arbeitstreffen werden belastende  Maßnahmen für den Vertrieb auf EU- und Bundesebene 
diskutiert und gemeinsame oder auch separat durchgeführte Aktionen abgestimmt. 
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Im Berichtszeitraum beschäftigte sich der Arbeitskreis neben europarechtlichen Themen 
insbesondere mit der Thematik einer zukünftigen Rentenversicherungspflicht für sog. „Solo-
Selbständige“. Die Teilnehmer tauschten sich über unterschiedliche Kontakte und Meinungs-
äußerungen der Regierungsparteien aus. So spreche sich der rentenpolitische Sprecher der 
Unionsparteien zwar gegen eine generelle Rentenversicherungspflicht für Selbständige aus, 
erkenne aber gleichwohl eine Fürsorgepflicht gegenüber den „Solo-Selbständigen“ an. Eine 
ähnliche Auffassung vertrete auch Hartmut Schauerte, Staatssekretär im BMWi, der keine 
Versicherungspflicht in der Deutschen Rentenversicherung für erforderlich erachtete, aber 
einer privaten verpflichtenden Vorsorge für Selbständige durchaus zustimmt. 

Bundesarbeitsminister Olaf Scholz hingegen hatte sogar ausdrücklich geäußert, noch in die-
ser Legislaturperiode einen Gesetzesvorschlag zur Einbeziehung von „Solo-Selbständigen“ 
in die gesetzliche Rentenversicherung  vorzulegen. Sowohl von der CDU/CSU als auch von 
der SPD wurde den Verbänden jedoch zwischenzeitlich bestätigt, dass ein solches Gesetz-
gebungsverfahren in der 16. Legislaturperiode zunächst nicht vorangetrieben werde. Dies 
hatte insbesondere auch ein intensiver Gedankenaustausch zwischen Gerald Weiß (MdB), 
Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales und ebenfalls renten-
politischer Sprecher der Union, und den Mitgliedern des Arbeitskreises am 18. September 
2008 ergeben. 

Eine generelle Versicherungspflicht für „Solo-Selbständige“ stellt nach Ansicht aller 
beteiligten Verbände des Arbeitskreises einen klaren Systembruch dar, zumal die bereits seit 
Beginn des Jahres 1999 bestehende Versicherungspflicht für Selbständige mit einem 
Auftraggeber in den Diskussionen keinerlei Berücksichtigung findet.  Zwischen den Teil-
nehmern wurde das weitere Vorgehen auf politischer Ebene abgestimmt, um frühzeitig einer 
möglichen neuen Rentenversicherungspflicht auch in der kommenden Legislaturperiode ent-
gegenwirken zu können. 

Fachtagung „Praxisforum Vertriebsrecht“  

Mit Unterstützung der CDH führte das FORUM-Institut für Management am 
27. und 28. November 2008 in Düsseldorf das mittlerweile bereits achte 
Forum für Vertriebsrecht durch. Das Praxisforum hat sich zu einem "jour 
fixe" für all diejenigen entwickelt, die im Vertriebsrecht tätig sind. Jährlich 
kommen die führenden Juristen aus der Vertriebsrechtspraxis der unter-
schiedlichsten Branchen, Wirtschaftszweige und Verbände zu einem 
intensiven Gedanken- und Erfahrungsaustausch über die aktuellen Ent-
wicklungen im Vertriebsrecht und deren Auswirkungen in der Praxis zusammen. Top-
referenten aus der Rechtsprechung – auch diesmal wirkte eine Richterin des Bundes-
gerichtshofs mit, die dem VIII. Senat angehört, der für das Vertriebsrecht zuständig ist –, aus 
der EU-Kommission, Unternehmen, Verbänden und der Anwaltschaft führten im Plenum und 
den Arbeitsgruppen aus. Ebenfalls waren gleich mehrere Kommentatoren des Handels-
vertreterrechtes aus den führenden juristischen Kommentaren als Referenten oder Teil-
nehmer auf der Tagung präsent. Anwesend waren somit all diejenigen, die Literatur und 
Rechtsprechung im Handelsvertreter- und Vertriebsrecht prägen.

Dieses Mal lagen die Schwerpunkte der Tagung bei den aktuellen Entwicklungen im 
Franchise- und Vertragshändlerrecht. Vorgestellt wurden insbesondere auch die neusten 
Entwicklungen zu den Gruppenfreistellungsverordnungen im Vertrieb auf europäischer 
Ebene. Im Handelsvertreterrecht wurden neben der Prozesstaktik, das nachvertragliche 
Wettbewerbsverbot und der Ausschluss des Ausgleichsanspruches im Lichte der EU-
Erweiterung behandelt. Aber auch Neuerungen im Versicherungsvertrieb, im 
Tankstellenrecht und die Renaissance des Handelsmaklerrechtes durch neue 
Vertriebsformen im Internet wurden lebhaft diskutiert. Die CDH wirkte ebenfalls in mehreren
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Vorträgen und Arbeitsgruppen mit. Die Veranstaltung nutzten auch viele Haupt-
geschäftsführer der CDH-Landesverbände zum Gedankenaustausch und auch zum 
Intensivieren von Kontakten zu den Anwälten, die insbesondere auch vertretene Unter-
nehmen beraten. Die vielen Informationen und Eindrücke, die an diesen beiden Tagen ge-
sammelt wurden, werden in die Lobbytätigkeit der CDH und auch die Beratungspraxis der 
Landesverbände einfließen. 

„Vertrieb, Versicherung, Transport“ – Festschrift zum 70. Geburtstag Dr. Karl-Heinz 
Thume

Versicherung, Vertrieb und Transport – drei Bereiche in denen sich Dr. Karl-Heinz Thume 
einen Namen gemacht hat. Alle drei Rechtsgebiete prägt Dr. Thume seit vielen Jahren als 
Forscher, Lehrer und Rechtsanwalt. In allen dreien ist er Herausgeber und Autor von 
Standardwerken mit herausragender Bedeutung. Für das Recht der Handelsvertreter sind 
hier nur die drei Bände des Handbuches des gesamten Außendienstrechtes zu nennen, die 
er gemeinsam mit Dr. Küstner veröffentlicht hat. Kaum zu zählen sind seine vielen Fach-
aufsätze und Beiträge in juristischen Fachzeitschriften. Seit Jahren steht auch die CDH mit 
Dr. Thume in einem regen Gedankenaustausch. 

Anlässlich des 70. Geburtstages von Dr. Thume wurde im Verlag Recht und 
Wirtschaft eine Festschrift mit insgesamt 26 Beiträgen unterschiedlicher Au-
toren, die zu den Experten im Vertriebs-, Versicherungs- und Transportrecht in 
Deutschland zu zählen sind, zu aktuellen Themen veröffentlicht. Die Themen 
wurden praxisgerecht aufbereitet und praktischen Lösungsansätzen zugeführt.

Aufgrund ihrer Fachkompetenz konnte die CDH drei Fachbeiträge aus den 
Bereichen Recht, Steuern und Internationales in der Festschrift platzieren:

�� „Die Vermittlung von Serienbelieferungsverträgen – ein provisionspflichtiges Geschäft
eigener Art“,

�� „Die Besteuerung von Ausgleichszahlungen bei Gleichzeitigkeit von Ausgleichs-
realisierung und Unternehmensaufgabe“,

�� „Der Ausschluss des Ausgleichsanspruchs des Handelsvertreters nach § 92 c HGB 
im Lichte der EU-Erweiterung“.

Auf diese Art und Weise ist es der CDH gelungen, für den Berufstand bedeutende Themen 
systematisch und vertieft aufzuarbeiten und so insbesondere auch den aus verbandlicher 
Sicht zutreffenden Lösungsweg für die juristische Wissenschaft aufzuzeigen. 

HVR-Rechtsprechungssammlung zum Handelsvertreter- und Vertriebsrecht 

Die CDH hat eine weitere Ergänzungslieferung der Rechtsprechungssammlung HVR zu-
sammengestellt, die vom CDH-Forschungsverband herausgegeben wird. Die Recht-
sprechungssammlung umfasst nunmehr 1.260 Entscheidungen in vier Ringordnern auf rund 
3.800 Seiten. Neben der Loseblatt-Sammlung wird die HVR nun bereits in Gestalt des 4. 
Programmupdates als Datenbankprogramm auf CD-ROM herausgegeben. Die Verbreitung 
und das Auffinden der für den Berufsstand wichtigen Einzelentscheidungen wird damit in 
hohem Maße sichergestellt. Gerade die parallele Erscheinungsweise der HVR als Papier-
version und auf CD-ROM wird den weiteren Verbreitungsgrad der Rechtsprechungs-
sammlung zum Handelsvertreter- und Vertriebsrecht noch weiter vergrößern und der HVR 
sowohl in Rechtsprechung wie auch in der juristischen Fachliteratur weiter große Bedeutung 
zukommen lassen. Zahlreiche Gerichte in Deutschland, vor allem auch der Bundesgerichts-
hof, wie auch alle bedeutenden juristischen Fachkommentare zum Handelsgesetzbuch 
greifen bereits seit längerer Zeit auf die Rechtsprechungssammlung HVR zurück. 
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Auch im Berichtsjahr setzte die große Koalition ihre 
Gesetzgebungstätigkeit im Steuerrecht unverändert fort. Ins-
besondere zum Jahreswechsel zog die Gesetzgebungs-
maschinerie zur Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise 
noch einmal kräftig an. Zahlreiche Einzelvorschriften wurden neu 
geschaffen, geändert oder abgeschafft. Die Veränderungen waren 
von der CDH zu bewerten und zu denjenigen Punkten, die den 
Wirtschaftsbereich Handelsvermittlung und Vertrieb in besonderer 
Weise berühren, wurde eine Stellungnahme abgegeben. Die für 
Handelsvertreter und Handelsmakler bedeutsamsten Änderungen 
des Steuerrechts wurden im H&V Journal sowie in Vortrags-

veranstaltungen und Seminaren erläutert. Außerdem wurden die für den Wirtschaftsbereich 
wichtigen finanzgerichtlichen Urteile analysiert und die Verbandspublikationen den ge-
änderten steuerlichen Rahmenbedingungen angepasst.

Konjunkturpakete zur Bewältigung der Finanzkrise verabschiedet

Im Berichtszeitraum wurden von der Bundesregierung und der Großen Koalition um den
Jahreswechsel herum innerhalb weniger Wochen zwei wichtige und von der CDH sehr 
begrüßte Gesetzgebungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Finanz- und Wirtschaftskrise mit 
einem Gesamtvolumen von mehr als 80 Mrd. Euro erfolgreich abgeschlossen. Damit wurde 
das größte Konjunkturpaket in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
verabschiedet.

Die Investitionsprogramme mit den Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und den 
öffentlichen Bau setzen positive Signale. Angesichts der Einbrüche, die sich zwischenzeitlich 
quer durch die gesamte deutsche Wirtschaft ziehen, wäre es wünschenswert gewesen, die 
steuerlichen Entlastungen nachdrücklicher auszuge-
stalten. Z.B. wäre nach Auffassung der CDH zwecks Ein-
dämmung der kalten Progression eine Abflachung des 
Tarifverlaufs notwendig. Andererseits wird von der CDH 
aber auch die Problematik der horrende steigenden 
Staatsverschuldung ernst genommen. Daher ist nach der 
Bewältigung der Krise unmittelbar zur Haushaltsdisziplin 
zurück zu kehren, und sind die Staatsschulden 
abzutragen. Aus der Sicht der CDH ist es wichtig, 
weiterhin auf Maßnahmen zu verzichten, die faktisch auf 
eine Teilverstaatlichung der Wirtschaft hinauslaufen. 
Allerdings muss der Staat denjenigen Unternehmen über die Finanzkrise hinweghelfen, die 
kurzfristig eine finanzielle Überbrückung zur Sicherung ihrer Unternehmensfinanzierung 
benötigen. Derartige Maßnahmen haben unbürokratisch und einfach zu erfolgen.

��Konjunkturpaket I

Aus dem ersten Konjunkturpaket werden sich für den Wirtschaftsbereich Handelsvermittlung 
und Vertrieb folgende Maßnahmen positiv auswirken:

Degressive Abschreibungen befristet eingeführt

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurde eine degressive 
Abschreibung in Höhe von höchstens 25 Prozent ermöglicht. Eingeführt wurde die 
Möglichkeit am 1. Januar 2009, sie ist auf zwei Jahre befristet. Durch die erweiterten 
Abschreibungsmöglichkeiten sollen Investitionen angeregt werden.
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Sonderabschreibungen ausgeweitet

Kleinere und mittlere Unternehmen können zusätzlich zur degressiven Abschreibung 
auch den Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibungen nutzen. Die hier 
relevante Betriebsvermögensgrenze wurde für bilanzierende Unternehmen von 
235.000 Euro auf 335.000 Euro und die für Nichtbilanzierende geltende Gewinngrenze 
von 100.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht. 

KFZ-Steuer für Neuwagen ausgesetzt

Alle Personenkraftwagen, die zwischen dem 5. November 2008 und 30. Juni 2009 
erstmals zugelassen werden, werden für ein Jahr von der Kfz-Steuer befreit. Damit soll 
die Kaufzurückhaltung bis zur Umstellung der Kfz-Steuer aufgelöst werden. Für 
Fahrzeuge mit der umweltfreundlicheren Euro-5 und Euro-6-Norm verlängert sich die 
maximale Steuerbefreiung auf zwei Jahre ab Erstzulassung.

Handwerkerleistungen besser absetzbar

Handwerkerleistungen sind seit dem 1. Januar 2009 steuerlich besser absetzbar. Bei 
Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen wurde die Basis für den 
Steuerbonus von 20% von 3.000 Euro auf 6.000 Euro verdoppelt. Anrechenbar sind 
zukünftig damit 1.200 Euro. 2 Jahre nach Inkrafttreten wird die Fortgeltung der 
erweiterten Absetzbarkeit überprüft.

CO2-Gebäudesanierungsprogramm aufgestockt

Mehr Gebäude sollen energieeffizienter werden. Deshalb werden Investitionen in die 
CO2-Gebäudesanierung noch stärker gefördert. 3 Milliarden Euro mehr fließen in den 
nächsten zwei Jahren in das Programm sowie in andere Maßnahmen, wie den 
altersgerechten Umbau von Wohnraum (durch die KfW) und das Investitionspaket zur 
Sanierung von Schulen, Kindergärten, Sportstätten und sozialer Infrastruktur, das 
Bund, Länder und Gemeinden geschlossen haben.

Verkehrsinvestitionen beschleunigt

Insgesamt 2 Milliarden Euro mehr fließen in dringliche Vorhaben im Bereich Verkehr in 
den Jahren 2009 und 2010. Das heißt konkret: Der Staat investiert in den Schienen-
verkehr, in besseren Lärmschutz, in Instandhaltung und Ausbau der Bundes-
fernstraßen und in die Wasserwege. Beschleunigt werden Projekte, bei denen eine 
öffentlich-private Partnerschaft – etwa beim Straßenbau – wirtschaftlich ist.

Finanzierung der Wirtschaft verbessert

Die Wirtschaft muss sich auch bei Engpässen im Bankenbereich darauf verlassen 
können, dass Unternehmen - vor allem dem Mittelstand - Kredite gewährt werden. Sie 
sind Voraussetzung für Investitionen und Arbeitsplätze. Die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) baut deshalb ihr Kreditangebot aus. Das Volumen dieses neuen 
Instrumentes der KfW beträgt 15 Mrd. Euro. Die Haftungsrisiken der Hausbank, die den 
Kredit gewährt, können bis zu 80% übernommen werden.

Sonstiges

Das Konjunkturpaket I sah ferner vor, die berufsbegleitende Weiterbildung zu ver-
stärken; die Job-to-Job Vermittlung zu verbessern; das Kurzarbeitergeld zu verlängern; 
die Infrastruktur in strukturschwachen Kommunen zu verbessern; die regionale 
Wirtschaftsstruktur zu stärken; die Belastungen auf europäischer Ebene für
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die Automobilindustrie zu begrenzen; die Entwicklung moderner Fahrzeugtechnologie 
voranzutreiben und Innovationen verstärkt zu fördern.

��Konjunkturpaket II

Wie schon das erste Konjunkturpaket, so wurde auch die zweite Konjunkturhilfe breit 
gestreut. Kaufkraft soll möglichst an vielen Stellen und in vielen Branchen gleichzeitig 
geweckt werden. 

Alle Steuerpflichtigen - Privatleute wie Unternehmen - partizipieren von der Erhöhung des 
Grundfreibetrages um 170 Euro auf 7.834 Euro, von der Reduzierung des Eingangs-
steuersatzes von 15% auf 14% und von der Abflachung der Steuertarifkurve. Die Kaufkraft 
der Familien wird durch eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro pro Kind gestärkt.

Mit einem Schutzschirm für Unternehmen im Volumen von 100 Milliarden Euro sollen deren 
Engpässe bei der Finanzierung durch Banken noch weiter verbessert werden.

Kurzarbeitergeld wird – für bis zum 31. Dezember 2009 eingehende Anträge – für 18 Monate 
gewährt. Kurzarbeitergeld können übrigens auch Kleinunternehmen beantragen, denn die 
Mindestbeschäftigtenzahl hierfür ist ein einziger beschäftigter Arbeitnehmer.

Kernstück des Konjunkturprogramms ist die Ausweitung staatlicher Investitionen bei Bund, 
Ländern und Kommunen. Das Volumen hierzu beträgt rund 18 Milliarden Euro und soll vor 
allem in den Ausbau der Infrastruktur fließen, z.B. in Investitionen für Schulen, Hochschulen, 
Straßen, Schienen und öffentliche Gebäude.

Ein zentraler Punkt im Umfang von rund 6 Milliarden Euro 
stellt die sogenannte „Abwrackprämie“ dar. Autobesitzer, 
die einen mindestens neun Jahre alten Wagen, der ihnen 
mindestens ein Jahr gehört, der Verschrottung zuführen 
und bis um 31. Dezember 2009 einen umweltfreundlichen 
Neu- oder Jahreswagen ab Euro-4-Norm kaufen und 
zulassen, sollen 2.500 Euro vom Staat erhalten.

CDH-Erfolg: Geplante Halbierung des Vorsteuerabzugs bei Kfz-Kosten ver-
hindert

Das am 24. Dezember 2008 im Bundesgesetzblatt veröffentlichte Jahressteuergesetz 2009 
enthielt in der Entwurfsfassung eine für den Wirtschaftsbereich Handelsvermittlung und 
Vertrieb teure und besonders schmerzhafte Änderung des Umsatzsteuerrechts: Bei 
Geschäftswagen, die der Unternehmer auch für Privatfahrten nutzt, sollte der Vorsteuer-
abzug bei der Umsatzsteuer hinsichtlich der Anschaffungs- und der laufenden Kosten auf 
50% reduziert werden. Die Steuererhöhung war mit dem Deckmäntelchen eines Büro-
kratieabbaus versehen, da gleichzeitig mit der Einschränkung des Vorsteuerabzugs die Be-
steuerung des Eigenverbrauchs für die Privatfahrten entfallen sollte.

Diese Verschlechterung hat die CDH von Anfang an bekämpft (vgl. hierzu z.B. die 
Ausführungen der CDH im FOCUS in der Ausgabe Nr. 26 vom 23. Juni 2008 und den 
Leitartikel im H&V-Journal Nr. 8/2008 vom 13. August 2008). Nicht nur die CDH, sondern 
auch die anderen Wirtschaftsverbände haben sich gegen diese Neuregelung ausge-
sprochen. Dem schloss sich der Deutsche Bundesrat an, der in seiner ablehnenden 
Stellungnahme zum Jahressteuergesetz 2009 am 19. September 2008 ganz im Sinne der 
CDH auch auf die Ungleichbehandlung der vielreisenden Handelsvertreter im Verhältnis zu
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denjenigen Unternehmern hinwies, die einen Geschäftswagen nur in relativ geringem 
Umfang geschäftlich nutzen.

Der starke Widerstand war erfolgreich. Die Regierungskoalition strich die geplante 
Neuregelung. Der Vorsteuerabzug ist damit weiterhin in voller Höhe gesichert. 

Neues Erbschaftsteuerrecht in Kraft

Am 1. Januar 2009 trat das neue Erbschaft- und 
Schenkungssteuerrecht in Kraft.

Wohneigentum ist – unabhängig vom Wert – dann 
komplett erbschaftsteuerfrei, wenn der Ehe-
partner oder Kinder des Erblassers dieses 
mindestens zehn Jahre lang selbst nutzen. U.a. 
bei Verkauf, Vermietung und Verpachtung des 
Wohneigentums fällt damit Erbschaftsteuer an. 
Für Kinder gilt für die Steuerfreiheit zusätzlich die 
Auflage, dass die Wohnfläche nicht größer als 
200 Quadratmeter sein darf. Unabhängig davon 
können Ehegatten für ererbtes sonstiges Ver-

mögen (z.B. Geldvermögen) einen Freibetrag von 500.000 Euro geltend machen, für Kinder 
gilt ein Freibetrag in Höhe von 400.000 Euro.

Für Firmenerben gibt es zwei Optionen, deren Wahl bindend ist, d.h. nachträglich nicht mehr 
geändert werden kann. Bei beiden Optionen spielt der früher vorgesehene „Fallbeileffekt“ 
(volle Nachversteuerung des Betriebsvermögens, wenn die Bedingungen nicht über die 
gesamte Laufzeit der Auflagen eingehalten werden) keine Rolle mehr.

Option 1: 
Firmenerbeben, die den ererbten Betrieb im Kern sieben Jahre fortführen, werden von 
der Besteuerung von 85 % des übertragenen Betriebsvermögens verschont, wenn die 
Lohnsumme nach sieben Jahren nicht weniger als 650% der Lohnsumme zum 
Erbzeitpunkt beträgt. Allerdings darf der Anteil des Verwaltungsvermögens am 
betrieblichen Gesamtvermögen höchstens 50% betragen.

Option 2:
Firmenerben, die den ererbten Betrieb im Kern zehn Jahre fortführen, werden komplett 
von der Erbschaftsteuer verschont, wenn die Lohnsumme nach 10 Jahren nicht 
weniger als 1.000% der Lohnsumme zum Erbzeitpunkt beträgt. In dieser Variante darf 
der Anteil des Verwaltungsvermögens am betrieblichen Gesamtvermögen höchstens 
10% betragen.

Für eine Übergangszeit zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 31. Dezember 2008 können 
Erben entscheiden, ob eine Erbschaft nach dem früheren oder dem neuen Erbschaft-
steuerrecht besteuert werden soll. Für Schenkungen gilt dies jedoch nicht.

Keine Übernachtungspauschale bei Geschäftsreisen im Ausland

Bereits im letzten Geschäftsbericht war über die Änderungen berichtet worden, die den 
steuerlichen Abzug von Reisekosten betreffen. Seit dem 1. Januar 2008 müssen aus 
Übernachtungsrechnungen (z.B. denen eines Hotels) Anteile für darin enthaltene Mahlzeiten






















































